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1  G ES E T Z LI C HER  R AH M E N UN D  AN L AS S  D E R  P L A-
N U N G 

Die Stadt Nidda hat die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ im 

Südwesten von Bad Salzhausen beschlossen. Mit dem Bebauungsplan soll ein Allgemeines 

Wohngebiet mit Wohnmobilstellplatz und ein Pkw-Parkplatz entstehen.  

Gemäß § 2 (4) BauGB ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans eine Umweltprüfung für 

die Umweltbelange gemäß § 1 (6) Nr. 7 u. § 1a BauGB durchzuführen. Die ermittelten und 

bewerteten Umweltbelange sind gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht darzustellen, 

der zu einem gesonderten Teil der Begründung des Bebauungsplanes wird. Die Bewer-

tungsmaßstäbe für die Umweltprüfung und die Inhalte des Umweltberichts werden aus den 

§§ 1, 1a, 2 und 2a BauGB bzw. Anlage 1 BauGB abgeleitet.  

Mit der Erarbeitung des Umweltberichtes wurde das Büro NaturProfil, Dipl.-Ing. M. Schaefer 

2020 beauftragt. 

 

2  L AG E  U N D  AB G R E N Z UN G  D E S  G E L TU NG S BE R EI -
C H E S  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ liegt westlich des 

Kurparks von Bad Salzhausen. Als Planungsgebiet ausgewiesen ist eine Fläche von ca. 2,98 

ha (Flur 002, Flurstücke 28/5, 33/1, 35/1, 100/1, 101 sowie teilweise 140/14 und 141/6). Ent-

halten sind Ackerflächen, Grünland mit Feldgehölzen sowie ein zum größten Teil unbefestig-

ter Parkplatz mit Baumbestand. Östlich, südlich und westlich des Gebiets befinden sich 

Ackerflächen und Grünland. Der Geltungsbereich grenzt im Norden an das bestehende 

Wohngebiet mit dem Bürgerhaus von Bad Salzhausen an. Im Nordosten liegt das Gebiet am 

Kurpark. Der Parkplatz am Bürgerhaus ist durch die nördliche Zufahrt „Im Seefeld“ zu errei-

chen, südöstlich grenzt das Planungsgebiet an die Kurallee, im Südwesten verläuft die Ber-

städter Straße. 

 



Bebauungsplan Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ – Umweltbericht  4 

 

Planung- und Beratung  •  Dipl. Ing. M. Schaefer   •   
Alte Bahnhofstraße 15  •  61169 Friedberg Tel.: 06031 - 2011  •  Fax.: 06031- 7642  •  E-Mail: info@naturprofil.de 

 

 

Abbildung 1: Lage im Raum (rot = Planungsgebiet und näheres Umfeld) 

(Quelle: Natureg)  

 

Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ (rot ge-

strichelt) 

Bad-Salzhausen 

Geiss-Nidda 
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   Abbildung 3: Darstellungen des städtebaulichen Konzepts - Vorentwurf (Quelle: BLFP Architekten, 01.11.2021)  
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3  I N H AL T E  D ES B E B AU U N G S PL AN S  

Der Bebauungsplan Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ beinhaltet folgende umweltrelevanten 

Festsetzungen:  

 Allgemeines Wohngebiet - Fläche für Einfamilienhäuser (ca. 14.000 m²) 

- 31 Einfamilienhäuser mit einer Grundstücksgröße von ca. 400-500 m² 

- 64 Pkw-Stellplätze privat 

- Erhalt der Straßenböschung und des nördlichen Baumbestands 

- Anpflanzung von Bäumen 

 Allgemeines Wohngebiet - Fläche für mehrgeschossigen Wohnungsbau  

(ca. 4.300 m²) 

- 19-23 Wohneinheiten 

- 31 Pkw-Stellplätze privat 

- Straßenverkehrsfläche  

 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (ca. 6.600 m²) 

- Umnutzung eines Teils des bestehenden Parkplatzes als Wohnmobilstellplatz 

- Anlage eines neuen Parkplatzes im Nordosten 

- Teilweiser Erhalt des vorhandenen Baumbestands 

 Straßenverkehrsflächen (ca. 4.700 m²) 

- Erschließungsstraßen mit öffentlichen Stellplätzen 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Darstellungen und Festsetzungen des Bebauungs-

plans zusammengefasst:  
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Tabelle 1: Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Festsetzungen des Bebauungsplans 

 Geltungsbereich: ca. 29.800 m² 

 Allgemeines Wohngebiet - Fläche für Einfamilienhäuser (ca. 14.000 m²) 

 Allgemeines Wohngebiet - Fläche für mehrgeschossigen Wohnungsbau (ca. 4.300 m²) 

 Straßenverkehrsfläche (ca. 4.700 m²) 

 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (ca. 6.600 m²)  

Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen 

 Schutz von Oberboden 

 Bauzeitenregelung und Baufeldkontrolle 

 Versickerungsfähige Flächenbefestigung 

 Oberflächenabfluss-Management 

 Schutz und Erhalt der vorhandenen Gehölze 

 Durchgrünung 

 Dachbegrünung 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 Baumpflanzungen  

 Ersatzmaßnahmen (ggf. Zuordnung von Ökokontomaßnahmen) 

 

4  R E C H T LI C H E R E S T RI K TI O NE N  U N D Ü B ER G EO R D -
N E T E P L AN U N G E N  

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans sind anhand der in den für den Bauleit-

plan relevanten einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Zielen des Um-

weltschutzes zu bewerten. Dabei sind u. a. die Aussagen des Naturschutz-, Denkmal-, Ab-

fall-, Wasser- und Immissionsschutzrechts von Bedeutung.  

Naturschutzrecht: 

Gemäß der Darlegungen unter http://natureg.hessen.de liegt das Planungsgebiet innerhalb 

des Naturparks „Hoher Vogelsberg“. Das Gebiet ist ansonsten kein Teil eines flächenbezo-

genen Schutzgebiets (z.B. Natura 2000-Gebiet, Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzge-

biet) noch sind gem. § 30 (2) BNatSchG oder § 13 (1) HAGBNatSchG geschützte Einzelbio-

tope vorhanden. 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet 5619-305 „Buchenwälder östlich von Echzell“ befindet sich 

südwestlich ca. 1 km entfernt. In der gleichen Richtung liegt in 1,4 km Entfernung das FFH-

Gebiet 5520-304 „Basaltmagerasen am Rand der Wetterauer Trockeninsel“. Südlich liegen 

das VSG 5519-401 „Wetterau“ und das LSG 2440001 „Auenverbund Wetterau“ ca. 1,5 km 

entfernt. Nochmals einen Kilometer weiter in gleicher Richtung liegen das NSG 1440029 „Im 

üblen Ried bei Wallernhausen“ und das FFH-Gebiet 5619-306 „Grünlandgebiete in der Wet-

terau“. Eine Beeinträchtigung der Schutzgebiete durch die Festsetzungen des Bebauungs-

plans ist durch die Entfernung und den geringen Umfang des Vorhabens ausgeschlossen.  
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Wasserrecht: 

Gemäß der Darlegungen unter http://gruschu.hessen.de liegt das Planungsgebiet vollständig 

in der qualitativen Schutzzone HQS I sowie der quantitativen Schutzzone B und III A des 

Heilquellenschutzgebietes von Bad Salzhausen. Zu dem liegt es in der qualitativen Schutz-

zone III B des Trinkwasserschutzgebiets „WSG OVAG, Wasserwerke Kohden, Orbes, Rain-

rod“. Die entsprechende Schutzgebietsverordnung (24.10.1984) ist zu beachten.  

Denkmalschutzrecht: 

Gemäß der Darlegungen unter http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de sind derzeit keine 

dem Hessischen Denkmalschutzgesetz unterliegende Bodendenkmale bekannt und ver-

zeichnet.  

Übergeordnete Planungen: 

Das Planungsgebiet wird im Regionalplan Südhessen/ Regionalen Flächennutzungsplan 

2010 (RPF/ RegFNP 2010) als „Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ dargestellt. Zudem liegt 

es am/im Randbereich eines „Vorbehaltsgebiet mit besonderer Klimafunktion“. Im Flächen-

nutzungsplan der Stadt Nidda von 2007 ist das Gebiets bereits als geplante Wohnbaufläche 

und Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ausgewiesen. 

Tabelle 2: Darstellungen übergeordneter Planungen für den Geltungsbereich  

 

  

Regionaler Flächennutzungsplan 
(2010) 

 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 

 Vorranggebiet für Landwirtschaft 

 Vorbehaltsgebiets mit besonderer Klimafunktion 

 Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft 

Flächennutzungsplan der Stadt 
Nidda (2007) 

 Wohnbauflächen, geplant 

 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, Parkplatz, Markt-
platz 

 Grünfläche (Nordosten) 

 Wasserschutzgebiet 

 Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung 
von Natur und Landschaft mit Kompensationsmaßnahmen auf 
Teilflächen des umgrenzten Bereichs (Biotopverbund nach Land-
schaftsplan) (Nordosten) 
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5  B E S T AN D S AN AL Y S E  

Nachfolgend werden die verschiedenen Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufge-

führt und hinsichtlich ihrer Bestandssituation bewertet. Dabei sind zum einen bestehende 

Vorbelastungen und zum anderen ggf. bereits zulässige Eingriffe oder Beeinträchtigungen zu 

berücksichtigen.  

Hierzu wurden eine Erfassung der Vegetations- und Biotopstrukturen vorgenommen und 

faunistische Kartierung mit sechs Begehungen durchgeführt (25.04., 14.05., 10.06., 22.07., 

25.08.2021). Außerdem werden die verfügbaren webbasierte Datengrundlagen zu den ver-

schiedenen Schutzgutthemen ausgewertet und der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

der Stadt Nidda von 2007 verwendet.  

 Mensch und menschliche Gesundheit 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den Parkplatz am Bürgerhaus mit Baum-

bestand, Ackerflächen und Grünlandflächen mit kleinen Feldgehölzen. 

Das nähere Umfeld des Bebauungsgebiets hat eine hohe bis sehr hohe Erholungsfunktion 

(vgl. Umweltbericht zum FNP 2007). Im Nordosten grenzt das Planungsgebiet an den Kur-

park an. Bad Salzhausen zeichnet sich durch seine großflächige landschaftliche Parkanlage 

aus. Nordöstlich grenzt ein Erholungswald nach § 23 HEForstG an den Kurort an. Der Bahn-

hof von Bad Salzhausen befindet sich ca. 640 m nördlich des Plangebiets, außerdem ist der 

Ort mit überörtlichen Rad- und Wanderwegen durchzogen.  

Die Kreisstraße K 195 führt westlich und östlich des Planungsgebetes entlang und vermin-

dert damit die Erholungseignung etwas. Im Norden verläuft die Ortsstraße „Im Seefeld“. Die 

Lärmbelästigung stellt aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens jedoch keine nennens-

werte Beeinträchtigung dar.  

 Bodenhaushalt  

Das geologische Ausgangsmaterial bilden im überwiegend Geltungsbereich äolische, d.h. 

durch Wind verbreitete Sedimente, aus denen im Pleistozän mächtige Lössböden entstan-

den sind. Im Norden hat unter Wassereinfluss auf der geneigten Grünlandfläche eine Verla-

gerung von Böden (solifluidale Sedimente, lösslehmreiche Solifluktionsdecken bzw. Fließer-

den) stattgefunden (vgl. Bodenviewer Hessen). Im Bereich der nordöstlichen Grünlandfläche 

besteht das Ausgangsmaterial aus Abschwemmassen lössbürtiger Substrate, hieraus hat 

sich im Holozän Kolluvialschluff entwickelt.  

Dementsprechend haben sich auf der schwach geneigten südlichen Ackerfläche Pseu-

dogley-Parabraunerden mit Parabraunerden als Bodentyp über Löss entwickelt. Die Boden-

art umfasst überwiegend Lehme (v. a. Lehm, Lehm-Sand, schwerer Lehm). Aus den löss-

lehmarmen Solifluktionsdecken sind Braunerden entstanden, mit 30 bis 60 cm Fließerde 

über Fließschutt und basaltischem Vulkanit. Die Pseudovergleyung lässt auf zeit- und be-

reichsweise auftretende Staunässe schließen (vgl. Bodenviewer Hessen). Im Bereich der 

nordöstlichen Grünfläche hat sich aus dem Kolluvialschluff ein Kolluvisol entwickelt. 

Das Ertragspotenzial der Ackerflächen ist sehr hoch mit einer sehr hohen nutzbaren Feldka-

pazität im durchwurzelbaren Boden (nFkdB sehr hoch (5). Die angrenzende Grünlandfläche 

weist dagegen ein geringes Ertragspotential mit geringer nutzbarer Feldkapazität (nFKdB 

gering (2) auf. Die nordöstliche Grünfläche weist ein sehr hohes Ertragspotenzial mit einer 
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sehr hohen nFKdB auf. Laut Bodenviewer besteht lediglich Grundwassereinfluss im Bereich 

der nördlichen Grünlandfläche. Die Bodenbedeckung bzw. -nutzung besteht aus Acker, 

Grünland mit kleinen Feldgehölzen und einem Baumbestand auf dem Parkplatz.  

Das Planungsgebiets unterliegt teilweise relevanten Vorbelastungen des Bodenhaushalts 

zum einen ist hier die befestigte Zufahrt und der teilweise befestigte Parkplatz zu nennen, 

zum anderen stellt auch die Ackernutzung einen Eingriff in den Bodenhaushalt dar, der die 

natürliche Entwicklung der Böden verhindert. Die ackerbauliche Nutzung stellt im Vergleich 

zur Versiegelung des Bodens einen wesentlich weniger erheblichen Eingriff dar. 

In der Bodenfunktionsbewertung des Bodenviewers von Hessen wird der Funktionserfül-

lungsgrad der jeweiligen Standorte für das Standortpotenzial, die Ertragsfunktion, die Filter- 

und Pufferfunktion und das Wasserspeichervermögen zusammengeführt. Demnach über-

wiegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Standorte mittlerer Wertigkeit. Ein nur ge-

ringer Funktionserfüllungsgrad liegt auf einer Teilfläche am östlichen Plangebietsrand vor. 

Eine Fläche im Norden des Gebiets ist aus der Bewertung ausgenommen, obwohl es sich 

um Grünland handelt. Zudem ist der Parkplatz ausgeschlossen, da dieser bereits einer anth-

ropogenen Überformung unterlegen ist. 

 Grundwasser und Oberflächengewässer 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb eines Heilquellenschutzgebiets (Qualitative Schutzzone I 

Oberhessischer Heilquellenschutzbezirk sowie Quantitative Schutzzone B und III A des Heil-

quellenschutzgebiet „Bad Salzhausen“) und im Trinkwasserschutzgebiet (Qualitative Schutz-

zone III B des Trinkwasserschutzgebiets „WSG OVAG, Wasserwerke Kohden, Orbes, Rain-

rod“) (vgl. GruSchu Hessen). Die Grundwasserergiebigkeit ist mäßig bis mittel und die Ver-

schmutzungsempfindlichkeit wird als „wechselnd groß bis mittel“ bezeichnet. Das Gebiet hat 

daher hohe Bedeutung für die Grundwassergewinnung (vgl. Umweltbericht zum FNP 2007). 

Die Belange des Heilquellen- und Trinkwasserschutzes sind entsprechend zu berücksichti-

gen. 

Allgemein zählt das Gebiet zur hydrogeologischen Einheit „Nordhessisches Tertiär" des Ost-

hessischen Berglands, Teileinheit „Vogelsberg“, Großraum Oberrheingraben mit Mainzer 

Becken und nordhessischem Tertiär. Diese Einheit weist basaltische Vulkanite aus dem ter-

tiär, sowie Magmatit und silikatisches Festgestein auf. Der Boden wird als Kluftgrundwasser-

leiter eingestuft und ist mittel bis mäßig durchlässig.  

Im direkten Planungsgebiet gibt es keine Oberflächengewässer. Die Fläche liegt im Einzugs-

gebiet der Salzbach (ca. 400 m östlich). Der Geltungsbereich selbst ist nach Osten geneigt. 

Der Oberflächenabfluss erreicht vermutlich teilweise die Salzbach, zu dem wird ein Teil ver-

sickern bzw. der Kanalisation zugeführt.  

Nordwestlich des Planungsgebietes in ca. 500 m Entfernung befindet sich ein Oberflächen-

gewässer. In nordöstlicher Richtung befinden sich die Salzquelle (ca. 500 m), der Landgra-

fen Teich (ca. 800 m) und ein weiterer kleiner Teich (ca. 1 km). Der Oberflächenabfluss er-

reicht diese Gewässer aufgrund der deutlichen Neigung nach Südosten nicht. 

In räumlicher Nähe zum Planungsgebiet befinden sich einige Gewinnungsanlagen, die Lithi-

umquelle (ca. 200 m nordöstlich), die Tiefbrunnen II und III (ca. 400 m östlich), die Schwefel-

quelle (ca. 600 m nordöstlich) und die Stahlquelle (ca. 700 m nordöstlich). 



Bebauungsplan Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ – Umweltbericht  11 

 

Planung- und Beratung  •  Dipl. Ing. M. Schaefer   •   
Alte Bahnhofstraße 15  •  61169 Friedberg Tel.: 06031 - 2011  •  Fax.: 06031- 7642  •  E-Mail: info@naturprofil.de 

 

 Klima / Luft 

In Nidda (132 m ü. NN) kann das Klima als gemäßigt warm eingestuft werden. Die durch-

schnittliche Niederschlagshöhe liegt im Stadtgebiet bei ca. 725 mm mit einer durchschnittli-

chen Jahrestemperatur von ca. 8 °C.  

Im Regionalplan sind die Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie die Kalt-, und Frisch-

luftabflussschneisen, die im räumlichen Zusammenhang mit belasteten Siedlungsbereichen 

stehen und wichtige Aufgaben für den Klima- und Immissionsschutz erfüllen, als „Vorbe-

haltsgebiete für besondere Klimafunktionen“ ausgewiesen. Der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans liegt teilweise in einem Vorbehaltsgebiets für besondere Klimafunktionen.  

Das Planungsgebiet ist ein kleinflächiger Teil eines größeren potenziell aktiven Kaltluftent-

stehungsgebiet und ist von mittlerer Bedeutung für die Klimafunktion (vgl. Umweltbericht zum 

FNP 2007). Die Fläche befindet sich am Rand des Siedlungsbereichs von Bad Salzhausen 

und ist nur im Norden von Bebauung umgeben, die restlichen Seiten grenzen an weitere 

Acker- und Grünlandflächen an. Die umliegende Offenlandschaft wirkt als Kaltluftentste-

hungsfläche, während der Baumbestand des Parkplatzes v. a. für eine ausgeglichene Luft-

feuchtigkeit und die Reduzierung von Luftschadstoffen durch die Filterwirkung der Gehölze 

von Bedeutung ist. Aufgrund der Exposition nach Osten fließen Kalt- und Frischluft dem Ge-

fälle folgend zu den angrenzenden Acker- und Grünlandflächen und nicht zur Bebauung. 

Das Gebiet hat daher nur eine eingeschränkte Ausgleichsfunktion. 

Die Lufthygienische Belastung wurde im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan (2007) mit 

mäßig bis hoch bewertet und folglich die lufthygienische Qualität mit mittel. Die tabellarische 

Auflistung ist dem Online-Service „Emissionskataster Hessen“ (https://emissions-

kataster.hlnug.de/) entnommen und gibt beispielhaft die Emissionen des Kfz-Verkehrs in Bad 

Salzhausen im Jahr 2010 auf Raster-Ebene wieder. Die Emissionswerte sind hier geringer 

als vermutet. Die Luftqualität wird durch Stoffeinträge weiterer Emittenten, wie z. B. Industrie, 

Kleingewerbe und Gebäudeheizungen, weiter verschlechtert (vgl. Tabelle 3 beispielhafte 

Werte für Feinstaub, Stickstoffoxide), jedoch ist der Einfluss im Vergleich zum Stadtgebiet 

Nidda als gering einzustufen. 

Tabelle 3: Emissionen des Kfz.-Verkehrs in Bad Salzhausen im Jahr 2010 

(https://emissionskataster.hlnug.de/) 

Stoffbezeichnung 
Emission [kg / (km2 x a)] 

(weitere Emittenten) 

Ammoniak (NH3) 30,3 

Benzol 10,1 

Distickstoffoxid (N2O) 5,78 

Feinstaub (PM10) 65 

flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 183 

Kohlendioxid (CO2) 264000 

Kohlenmonoxid (CO) 1.320 

Methan (CH4) 10,2 

Schwefeloxide (SOx/SO2) 1,32 

Stickstoffoxide (NOx/NO2) 784 
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Die nächstgelegene Wetterstation befindet sich in Schotten ca. 15 km von Bad Salzhausen 

entfernt (https://www.hlnug.de). 2019 gab es 51 Tage mit einer Temperatur von über 25° C, 

wovon 17 Tage über 30° C erreichten. Die 30 –jährigen Mittelwerte zeigen, dass im Zuge 

des Klimawandels mit einer Zunahme in den kommenden Jahrzehnten gerechnet werden 

muss. Von 1981 bis 2010 gab es durchschnittlich 34 Sommertage, von 1991 bis 2020 sind 

es bereits sieben Tage mehr. Demgegenüber stehen 85 Tage mit einer Temperatur unter 

0° C. 

 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

Vegetation und Nutzungstypen 

Auf Grundlage der „heutigen potenziell natürlichen Vegetation (hpnV)“ wären bei natürlichen 

Standortbedingungen im Umfeld „Hainsimsen-Buchenwälder“ entwickelt. Nachstehend wer-

den die Biotop- und Nutzungstypen im Geltungsbereich des Bebauungsplans beschrieben. 

Die Angaben in Klammern entsprechen dem Code der Hessischen Kompensationsverord-

nung:  

Acker: 

Im Süden des Plangebiets befinden sich zwei Ackerflächen (11.191). Im Erfassungsjahr 

2020 war die nördliche Fläche mit Getreide bestellt und auf der südlichen Fläche wurde Mais 

angebaut. Die Maisfläche war dreiseitig von einem Blühstreifen mit u. a. Färber-Kamille (An-

themis tinctoria), Wiesen-Margerite (Chrysanthemum leucanthemum), Krauser Distel 

(Carduus crispus), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Weiße Gänsefuß (Chenopodium 

album) Bienenfreund (Phacelia spec.), Wilder Möhre (Daucus carota) und Garten-

Feldrittersporn (Consolida ajacis) umgeben. Bemerkenswert ist das Vorkommen der Rog-

gen-Trespe (Bromus secalinua) als unstete, zweitweise Begleitart von Getreideäckern.  

 

Abbildung 4: Ackerflächen 
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Grünland: 

Im Norden des Planungsgebiets angrenzend an die Zufahrt zum Parkplatz befindet sich eine 

extensiv genutzte Mähwiese (06.310). Diese ist als meso- bis oligotroph, wechselfeucht bis 

wechseltrocken und krautreich einzustufen. In der Artenzusammensetzung sind u. a. Kleine 

Pimpinelle (Pimpinella saxifraga), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), Wiesen-

Flockenblume (Centaurea jacea), Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia) und 

Rot-Straußgras (Agrostis tenuis) zu nennen, die auf eher magere Standorte hinweisen. Au-

ßerdem finden sich – allerdings nur mit wenigen Exemplaren - Großer Wiesenknopf (San-

guisorba officinalis), Wiesen-Silau (Silaum silaus) und Rasen-Schmiele (Deschampsia cespi-

tosa) als Zeiger wechselfeuchter Bodenverhältnisse. Laut Landschaftsplan der Stadt Nidda 

kommt auf dem Grünland der Frühe Thymian (Thymus praecox) vor und ist als besondere 

Pflanzenart gekennzeichnet. Das Vorkommen konnte 2020 und 2021 jedoch nicht bestätigt 

werden. 

Im Süden des Gebiets angrenzend an die Ackerflächen und die Kreisstraße befindet sich 

eine weitere kleine Wirtschaftswiesenfläche, diese ist eher artenarm, nährstoffreich und wird 

von Obergräsern dominiert (06.350).  

Im Nordosten des Planungsgebiets befindet sich eine Frischwiese mäßiger Nutzungsintensi-

tät (06.340). Die Wiese wird von Gräsern dominiert und ist als wechselfeucht bis wechseltro-

cken einzustufen. Folgende Arten kommen vor: 

Tabelle 4: Artenliste der Frischwiese (06.340) 

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name 

Echter Baldrian Valeriana officinalis 

Echtes Labkraut Galium verum 

Gewöhnliche Schafgarbe Achillea millefolium agg. 

Gewöhnliche Wiesensilge Silaum silaus 

Gewöhnlicher Glatthafer Arrhenatherum elatius 

Gewöhnlicher Hornklee Lotus corniculatus 

Gewöhnlicher Odermennig Agrimonia eupatoria 

Gewöhnliches Knäuelgras Dactylis glomerata 

Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis  

Hahnenfuß Ranunculus spec. 

Hasen-Klee  Trifolium arvense 

Heckenrose Rosa canina 

Herbstzeitlose Colchicum autumnale 

Kleine Braunelle Prunella vulgaris 

Kleinköpfiger Pippau Crepis capillaris 

Gewöhnlicher Löwenzahn Taraxacum officinale agg. 

Mittlerer Klee Trifolium medium 

Rotklee Trifolium pratense 

Schachtelhalm Equisetum spec. 

Spitzwegerich Plantago lanceolata  

Weißklee Trifolium repens 

Wicke Vicia spec. 

Wiesen-Flockenblume Centaurea jacea 

Wiesen-Glockenblume Campanula patula 
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Wiesen-Labkraut Galium mollugo agg. 

Wiesen-Margerite Leucanthemum vulgare 

Wiesen-Pippau Crepis biennis 

Wiesen-Platterbse Lathyrus pratense 

Wiesen-Schwingel Festuca pratensis 

Wiesen-Witwenblume Knautia arvensis  

Wilde Möhre Daucus carota 

Wolliges Honiggras Holcus lanatus 

 

 

Abbildung 5: Frischwiese mäßiger Nutzungsintensität (06.340), 

links: Feldgehölz (04.600), an der Straße Einzelbäume 

 

Saumstrukturen: 

Neben den vorstehend beschriebenen Blühstreifen finden sich entlang den begrenzenden 

Straßen zum Parkplatz mehr oder weniger artenarme Wiesensäume und von krautiger Vege-

tation bewachsene Böschungen (09.151). Hier kommen Obergräser wie Gewöhnliches 

Knaulgras (Dactylis glomerata) und Glatthafer (Arrhenatherum elatior), nährstoffliebende und 

ruderale Hochstauden (z. B. Große Brennnessel/Urtica dioica), Kompass-Lattich (Lactuca 

seriola) aber auch Grünland-Kräuter (Wiesen-Labkraut/Galium mollugo agg.) und Ackerwild-

kräuter (Geruchlose Kamille/ Tripleurospermum inodorum) vor. Stellenweise macht sich ein 

Gehölzaufwuchs (z. B. Robinie/Robinia pseudoacaia) bemerkbar.  
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Abbildung 6: Extensiv genutzte Mähwiese mit Feldgehölz 

Gehölzstrukturen:  

Der Parkplatz zeichnet sich durch seine vielen Baumreihen aus. Diese bestehen aus einhei-

mischen Arten (04.210) wie z. B. Feld-Ahorn (Acer campestre), Hänge-Birke (Betula pendu-

la) und Stiel-Eiche (Quercus robur) sowie gebietsfremde Arten (04.220), darunter Schwarz-

Kiefer (Pinus nigra), Rot-Eiche (Quercus rubra), Fichten (Picea spec.) und Douglasie (Pseu-

dotsuga meziesii). Auf der nördlichen Grünlandfläche befindet sich ein kleines Feldgehölz 

(04.600) bestehend aus einer großen Vogelkirsche (Prunus avium) als Hauptbaumart und 

v. a. Blut-Hartriegel (Cornus sanguineum), Feld-Ahorn, Hund-Rose (Rosa canina), Schlehe 

(Prunus spinosa) und Europäischem Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) in der Strauch-

schicht. Am südlichen Rand, angrenzend an das Planungsgebiet, neben den Wiesen- und 

Ackerflächen befindet sich eine weitere Baumreihe (04.210) mit Unterwuchs, diese setzt sich 

u. a. aus Stiel-Eiche, Vogel-Kirsche, Trauben-Kirsche (Prunus padus), Spitz-Ahorn (Acer 

platanoides) und Feld-Ahorn zusammen. 

Auf der nordöstlichen Wiesenfläche befindet sich ebenfalls ein kleines Feldgehölz (04.600). 

Bestehend aus drei abgestorbenen Bäumen sowie folgenden Arten: 

Tabelle 5: Artenliste des nordöstlichen Feldgehölzes (04.600) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 

Eiche Quercus spec. 

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 

Europäisches Pfaffenhütchen  Euonymus europaeus  

Feldahorn  Acer campestre 

Heckenrose  Rosa canina 

Walnuss Juglans regia 
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Entlang der Kurallee auf Höhe der nordwestlichen Wiese befindet sich straßenbegleitend 

eine Reihe aus Einzelbäumen (Berg-Ahorn). 

Abbildung 7: Baumreihe an der Kurallee 

 

Abbildung 8: Parkplatz mit Baumbestand 
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Abbildung 10: Bestandsplan 

 

Als sonstige Biotopstrukturen ist die südlich anliegende Kreisstraße K 195 (10.510), die Zu-

fahrt (10.510) zum Parkplatz, sowie der zum größten Teil unbefestigte Parkplatz (10.530) zu 

nennen.  

Abbildung 9: Feldgehölz auf der nordöstlichen Wiese 
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Aus Sicht der Vegetations- und Biotopstrukturen hat das Planungsgebiet eine teils mäßige, 

teils höhere Bedeutung. Die magere Frischwiese und der Baumbestand auf dem Parkplatz 

und entlang der Straßen bilden die wertgebenden Strukturen. 

Fauna 

Das Planungsgebiet kommt in erster Linie als Lebensraum für Vögel in Betracht. Der baum-

bestandene Parkplatz mit verschiedenen Gehölzarten und die kleinen Feldgehölze sind als 

Brut- und Nahrungshabitat wertgebend. Bodenbrütende Offenlandarten, wie die Feldlerche 

oder die Wiesenschafstelze wurden nicht festgestellt. Aufgrund des angrenzenden Bauge-

biets handelt es sich in erster Linie um Vorkommen siedlungsorientierter und störungstole-

ranter Arten. Im Zuge der faunistischen Kartierungen wurden 25 Vogelarten nachgewiesen, 

wovon dreizehn Arten als Brutvögel und zwei weitere Arten mit Brutverdacht (Star, Stieglitz) 

eingestuft wurden. Als Teilsiedler wurden acht Arten eingeordnet. Der Pirol konnte als Brut-

vogel im Stadtpark kartiert werden. 

Der Schwerpunkt der Nachweis lag im Bereich des aktuellen, stark strukturierten Parkplat-

zes, wo neben zahlreichen Vogelarten insbesondere die beiden gefährdeten Arten Star 

(Sturnus vulgaris) und Stieglitz (Carduelis carduelis) hervorzuheben sind. Während der Star 

in der bundesweiten Roten Liste als gefährdet eingestuft ist, wird der Stieglitz in der Vor-

warnliste des Bundeslandes Hessen aufgeführt. 

Der Status des Steinkauzes (Athene noctua) ist unklar. Zwar ist am unmittelbaren Rand des 

Plangebietes - Kurpark - ein entsprechender Nistkasten [Steinkauzröhre] angebracht, jedoch 

wurden keine Hinweise auf aktuelle Nutzung festgestellt. 

Für Höhlenbrüter nutzbare Baumhöhlen oder Dauernester wurden bei der Begehung nur 

vereinzelt festgestellt. Waldohreule oder Mäusebussard, die auf größere Baumbestände an-

gewiesen sind, finden ggf. in dem weiter gelegenen Kurpark bzw. Waldbereichen geeignete 

Niststätten, sind im Wirkraum des Vorhabens jedoch allenfalls bei der Nahrungssuche anzu-

treffen.  

Sehr seltene oder stark gefährdete Arten fehlten im Plangebiet und sind aufgrund der vor-

handenen Strukturen und Nutzungen auch nicht zu erwarten. 

An Kleinsäugern sind Vorkommen von u. a. Feldmaus, Maulwurf, Eichhörnchen und Igel zu 

erwarten. Außerdem wurden siedlungsorientierte Fledermaus-Arten anchgewiesen. Die Ge-

hölzränder und Baumkronen bieten geeignete Teil-Jagdreviere. Die beiden Transektbege-

hungen im Juni und Juli 2021 zeigen Aktivitätsschwerpunkte an der Baumallee entlang der 

Kurallee sowie auf dem gehölzreichen Parkplatzareal. Dagegen konnten insbesondere im 

Kurpark nur wenige Nachweise erbracht werden. Mehr als 95% der Nachweise stammen von 

der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Es ist davon auszugehen, dass im Bereich 

des Parkplatzes einzelne Tagesschlafplätze dieser Art existieren.  

 

Bei der Begehung gelang kein Nachweis von Reptilien. Potenziell geeignete Strukturen für 

zauneidechsen fanden sich lediglich im Bereich der beiden Feldgehölze auf den Grünland-

flächen. Trotz intensiver Suche konnten jedoch in diesem Bereich, wie auch im weiteren Um-

feld keine Nachweise erbracht werden. Ein Vorkommen im Wirkraum ist daher ausgeschlos-

sen.   
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Die Gehölzränder und die extensive Grünlandfläche kommen als Lebensraum einer artenrei-

cheren Insektenfauna, insbesondere Käfer, Heuschrecken und Schmetterlinge in Betracht, 

wenngleich auch hier in der Stadtrandlage in erster Linie verbreitete und ungefährdete Arten 

zu erwarten sind. Ein Vorkommen von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen wurde gezielt über-

prüft, jedoch durch die faunistischen Kartierungen nicht bestätigt. 

Der Geltungsbereich hat als Lebensraum für wildlebende Tiere eine mittlere Bedeutung, wo-

bei der Baumbestand und die Grünlandflächen Habitatstrukturen für eine artenreiche Fauna 

überwiegend häufiger Arten bieten.  

 Landschaftsbild  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans gehört zum Landschaftsraum „Salzhausener 

Parklandschaft“. Er liegt auf einer Höhe von ca. 160 m ü. NN. und steigt in Richtung Nord-

westen an bzw. fällt in Richtung Südosten ab. Das Gebiet teilt sich in die Nutzungsformen 

Grünland, Acker und Parkplatzfläche mit Baumbestand auf. Der nordöstliche Bereich liegt 

am Kurpark. Im Westen und Osten grenzt die Kreisstraße K195 an das Gebiet an.  

Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan der Stadt Nidda (2007) wird der Beitrag zum 

Orts- und Landschaftsbild als gering bewertet, da der anthropogene Einfluss sehr stark 

wahrnehmbar ist und die Erlebbarkeit der benachbarten Bereiche durch die Kreisstraße ge-

stört. Nach eigener Einschätzung zeichnet sich das Gebiet durch ein interessantes Relief 

aus, dass zu einer strukturreichen Nutzung aus kleinen Acker- und Grünlandflächen geführt 

hat. Das Gebiet liegt an einem der Ortseingänge und hat daher mittlere Bedeutung für das 

Ortsbild. Die Errichtung des Wohngebiets und des Parkplatzes verändert das Ortsbild deut-

lich.  

 

Abbildung 11: Blick auf den baumbestandenen Parkplatz 
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 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Es befinden sich keine Kulturgüter, die von einer Bebauung betroffen werden könnten im 

direkten Umfeld der geplanten Wohnbaufläche. 

Tabelle 6 fasst die Ergebnisse der Bestandsanalyse zusammen: 

Tabelle 6: Bestandsbeschreibung und –bewertung der einzelnen Schutzgüter  

Schutzgut Bestandsbewertung 

Mensch 

 

Bedeutung bzw. Empfindlichkeit: 

 Kurort mit großzügiger Parkanlage 

 bedeutende Erholungsfunktion 

Vorbelastung: 

 geringe Lärm-Immissionen durch Kfz-Verkehr auf Kreisstraße K195 

 mäßige lufthygienische Belastung.  

Boden 

 

Bedeutung bzw. Empfindlichkeit: 

 Im Pleistozän entstandene mächtige Lössböden, Braunerden und Pseudogley-
Parabraunerden mit Parabraunerden, Kolluvisol. 

 Sehr hohes Ertragspotenzial der Ackerflächen und der nordöstlichen Grünlandfläche, 
sehr hohe nutzbare Feldkapazität.  

 Geringes Ertragspotenzial der weiteren Grünlandflächen, geringe nutzbare Feldkapa-
zität.  

 Grundwassereinfluss im Bereich der nordöstlichen Wiese. 

Vorbelastung: 

 Geringfügige Beeinträchtigung der natürlichen Bodenentwicklung im Bereich der 
Ackernutzung 

 Beeinträchtigung der natürlichen Bodenentwicklung im Bereich der befestigten Zu-
fahrt und Parkplatzfläche. 

 Zusammenfassende Bewertung: 

 Mittlere bis teils geringe Bewertung der Bodenfunktionen 

Wasser 

 

Bedeutung bzw. Empfindlichkeit: 

 Heilquellenschutzgebiet der Zone I (Oberhessischer Heilquellenschutzbezirk) bzw. B 
und III A (Bad Salzhausen) 

 Trinkwasserschutzgebiet der Zone III B (WSG OVAG, Wasserwerke Kohden, Orbes, 
Rainrod) 

 Gebiet mit hoher Bedeutung für die Trinkwassergewinnung 

 Kluftgrundwasserleiter, mit einer mittleren bis mäßigen Durchlässigkeit, mittlere bis 
mäßige Grundwasserergiebigkeit  

Vorbelastung: 

- 

Klima, Luft 

 

Bedeutung bzw. Empfindlichkeit: 

 potenziell aktives Kaltluftentstehungsgebiet 

 angrenzend Wohngebiet mit moderater baulicher Dichte 

Vorbelastung: 

 mäßig bis lufthygienische Belastung. 
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Schutzgut Bestandsbewertung 

Pflanzen, Tiere, 
Lebensräume  

 

Bedeutung bzw. Empfindlichkeit: 

 relativ artenreiches floristisches und faunistisches Artenspektrum mit überwiegend 
häufigen und anspruchslosen Arten.  

 vergleichsweise gut ausgeprägte Frischwiesen 

 insgesamt vielfältige Biotopstruktur 

Vorbelastung: 

 Störeffekte durch nahe liegende Siedlungsflächen und Kreisstraße K 195  

 Bereichsweise intensive Nutzung der Ackerflächen 

Landschaftsbild 

 

Bedeutung bzw. Empfindlichkeit: 

 Relativ vielfältig strukturierter Siedlungsrandbereich mit ausgeprägtem Relief 

 Mittlerer Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild 

 Vorbelastung: 

 Infrastruktureinrichtungen (Zufahrt, Parkplatz) 

Kultur- und 
Sachgüter 

Bedeutung bzw. Empfindlichkeit: 

-  

Vorbelastung: 

-  

 

 

6  AU S W I R K U N GS AN AL Y S E  

6 . 1  S c h u t z g u t b e z o g e n e  A u s w i r k u n g e n  b e i  D u r c h f ü h -
r u n g  d e r  P l a n u n g  

Nachfolgend werden die Auswirkungen der Bauleitplanung auf die verschiedenen Schutzgü-

ter ermittelt und ihre Erheblichkeit festgestellt. Die Auswirkungsanalyse enthält eine Progno-

se über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung – in diesem 

Fall die umweltrelevanten Festsetzungen des Bebauungsplans. Den Ausgangszustand für 

die Auswirkungsanalyse stellt die in der Bestandsbewertung beschriebene Situation der 

Schutzgüter dar, wobei die vorhandene Bebauung und die damit verbundenen Vorbelastun-

gen Berücksichtigung finden.  

Den jeweiligen Auswirkungen werden die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung oder Min-

derung der Eingriffe in das jeweilige Schutzgut gegenüber gestellt. Diese Maßnahmen kön-

nen einen wesentlichen Beitrag zur Unerheblichkeit der Umweltauswirkungen leisten.  

Die Relevanz der umweltrelevanten Festsetzungen des Bebauungsplans wird folgenderma-

ßen bewertet:  

 Allgemeines Wohngebiet: 

Auf einer ca. 18.300 m² Fläche entstehen Einfamilienhäuser und mehrgeschossige Wohn-

häuser, hierzu werden die Acker- und Grünlandflächen überbaut. Um das Wohngebiet zu 

erschließen werden drei neue Straßen angelegt. Die Grundstücke werden durchgrünt und 

neue Bäume angepflanzt.  
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 Straßenverkehrsfläche 

Im Allgemeinen Wohngebiet entstehen drei neue Straßen mit einer Fläche von ca. 2.700m². 

Im Bestand gibt es ca. 2.000 m² Straßenverkehrsflächen.  

 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden für Stellplätze und ihre Zufahrten 

festgesetzt und können in diesem Rahmen auch ertüchtigt (Pflaster, Asphalt) werden. Der 

bestehende Parkplatz wird in einen Wohnmobilstellplatz umgewandelt, hierbei bleibt ein Teil 

des Baumbestandes zur Eingrünung erhalten. Im nordöstlichen Bereich wird die Grünland-

fläche durch einen Pkw-Parkplatz überformt. 

 

Demnach sind mit der Festsetzung der Fläche für den Wohnungsbau, der Straßenverkehrs-

fläche und mit der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung umweltrelevante Auswir-

kungen verbunden. Dabei handelt es sich um:  

 Bebauung, Versiegelung bzw. Befestigung bisher unbebauter Acker- und Grün-

landflächen: 19.620 m² 

Einfamilienhäuser, mehrgeschossige Wohnbebauung, Nebenanlagen, Pkw-

Stellplätze: ca. 10.980 m²,  

neue Straßenverkehrsflächen im Allgemeinen Wohngebiet: 2.700 m², 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, Wohnmobil Parkplatz, Pkw-Parkplatz: 

5.940 m² 

 Überformung von Standorten und Vegetation: 7.980 m² 

privat nutzbare Gartenflächen und Grünanlagen im allgemeinen Wohngebiet: ca. 

7.320 m², 

gärtnerisch gestaltete Flächen im Bereich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-

stimmung: ca. 660 m² 

Von den mit den Nutzungsänderungen verbundenen Eingriffen sind die Schutzgüter Mensch, 

Boden, Wasser, Lokalklima, Tiere, Pflanzen und Lebensräume sowie das Landschaftsbild in 

unterschiedlicher Intensität betroffen: 

 Mensch und menschliche Gesundheit 

Das künftige Wohngebiet reduziert zwar im Plangebiet den Anteil der Kulturlandschaft, diese 

ist aber für die Öffentlichkeit im Sinne einer Erholungsfunktion nur eingeschränkt nutzbar. Ein 

Teil des Baumbestands auf dem Parkplatz wird erhalten. Die südliche Straßenböschung und 

der dortige Baumbestand liege außerhalb des Geltungsbereich und bestehen daher fort.  

Mit Aufnahme der beabsichtigten Nutzung ist im Vergleich zur bestehenden Situation mit 

einer nur unwesentlichen Zunahme des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Im Wohngebiet 

entstehen zwar neue Straßenflächen, durch die Lage am Rand von Bad Salzhausen kann 

der Ziel- und Quellverkehr das Wohngebiet direkt erreichen oder verlassen. Verkehrsbeding-

te Schadstoff- oder Lärmbelästigungen sind als vernachlässigbar gering zu bewerten und 

verändern sich im Kurbezirk nicht. Negative Auswirkungen für das Schutzgut Mensch sind 

nicht zu erkennen. 
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 Bodenhaushalt  

Durch den Wohnungsbau, neue Straßen, Pkw-Stellplätze sowie den Wohnmobilstellplatz 

wird (ca. 19.620 m²) bisher unversiegelter Boden überbaut bzw. befestigt. Durch die großflä-

chige Versiegelung kommt es weitgehend zum Verlust der Bodenfunktionen.  

Für weitere ca. 7.980 m² des Planungsgebietes wird von einer zumindest zeitweisen Über-

formung der Standorte ausgegangen. Dabei handelt es sich zum einen um Flächen, die zur 

Geländeangleichung abgegraben oder aufgeschüttet werden müssen, sowie um Bereiche, 

die für Lagerung und Baustelleneinrichtung oder Arbeitsstreifen benötigt werden. 

 Grundwasser und Oberflächengewässer 

Die Versiegelung des Bodens verhindert die Versickerung des Wassers und erhöht somit 

den Oberflächenabfluss, folglich wird auch die Grundwasserneubildungsrate vermindert. Das 

Plangebiet hat nur einen kleinen Anteil an dem bedeutsamen Bereich für die Grundwasser-

gewinnung (vgl. Umweltbericht zum Flächennutzungsplan der Stadt Nidda 2007). 

 Klima / Luft 

Die Überbauung bewirkt einen Temperaturanstieg gegenüber dem Offenland, wodurch das 

Gebiet seine Funktion als potenziell aktives Kaltluftentstehungsgebiet verliert. Die Auswir-

kungen sind jedoch nur mäßig, da das Gebiet nur einen kleinen Anteil am großflächigen Kalt-

luftentstehungsgebiet hat und die Ausgleichsfunktion aufgrund der Exposition eingeschränkt 

ist. Die lufthygienische Qualität wird nur in geringem Ausmaß durch Heizungsanlagen und 

Kfz-Verkehr verschlechtert.  

 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

Der Bau des Wohngebiets und des Pkw Parkplatzes führt zum Verlust der vorhandenen Le-

bensräume auf Grünland, Acker sowie in den Feldgehölzen, die hier vorkommenden Tier- 

und Pflanzenarten verlieren ihren Lebensraum. Der vorhandene Baumbestand wird dagegen 

nur vermindert, die Tier- und Pflanzenarten werden beeinträchtigt. Das neue Wohngebiet 

wird die Störungsintensität dieses Lebensraums weiter erhöhen. Der Pkw-Parkplatz erhöht 

die Störungsintensität ebenfalls in geringem Maß. 

 Landschaftsbild und Erholung 

Die Bebauung verändert das Landschaftsbild deutlich. Der Ortseingang wird nicht mehr von 

einer strukturreichen landwirtschaftlichen Nutzung geprägt, sondern schließt an das vorhan-

dene Wohngebiet an. Im Bereich des Pkw Parkplatzes, welcher direkt am Kurpark liegt, wird 

teilweise eine Grünlandfläche überformt, der anthropogene Einfluss erhöht sich in diesem 

Bereich. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Es befinden sich keine Kulturgüter im Umfeld des geplanten Wohngebiets. 

 

Die Bewertung dieser Beeinträchtigungen bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter ist in der 

nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.  
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Tabelle 7: Auswirkungsanalyse Planungsfall 

Schutzgut Umweltauswirkungen Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen Erheblichkeit 

Mensch 

 

 Geringfügige Zunahme des Straßenverkehrs 

 Errichtung eines allgemeinen Wohngebiets 

 Privat nutzbare Freifläche, Hausgärten 

 unerheblich 
 

Boden 

 

 Verlust der Bodenfunktion durch die Bebauung auf ca. 19.620 m² 
Fläche 

- Beschränkung der zusätzlichen Versiegelung (maximale Grundfläche) 
auf das unabdingbare Maß 

- Begrenzung bzw. Reduzierung der befestigten Flächen für Stellplätze 

- Sicherung und Wiederverwendung des Oberbodens 

- Dachbegrünung 

erheblich 

Wasser 

 

 Bebauung und Befestigung bisher unversiegelter Flächen (ca. 
19.620 m²) 

 Verringerung der versickerungsfähigen Fläche 

 Erhöhter Oberflächenabfluss 

 Reduzierung der Grundwasserneubildung 

- Begrenzung bzw. Reduzierung der befestigten Flächen für Stellplätze 

- Verwendung durchlässiger Befestigungen 

- Rückhalt, Versickerung und gegebenenfalls Nutzung von Oberflächen-
abfluss 

unerheblich 

Klima, Luft 

 

 Überbauung der Teilfläche eines größeren Kaltluftentstehungs-
gebietes mit mäßiger Ausgleichsfunktion 

 Temperaturanstieg 

- Teilweiser Erhalt des Baumbestands  

- Anpflanzung von Bäumen, Durchgrünung 

- Dachbegrünung 

unerheblich 

Pflanzen, Tiere, 
Lebensräume  

 Verlust von Biotopstrukturen mit hoher Bedeutung (Grünland, 
Feldgehölze) & mittlerer-mäßiger Bedeutung (Acker. Säume) 
durch Bebauung (ca. 19.620 m²). 

 Verlust von Teillebensräumen (Baumbestand), ggf. auch Brut-
standorten häufiger, ungefährdeter Vögel (ca. 2.200 m²).  

 Zunahme der Störeffekte durch das neue Wohngebiet und den 
neuen Pkw Parkplatz 

- Teilweiser Erhalt des Baumbestands  

- Anpflanzung von Bäumen, Durchgrünung  

- Begrünung der nicht überbauten bzw. befestigten Flächen 

- Dachbegrünung 

erheblich 
 

 

Landschaftsbild 

 

 Erweiterung der Siedlungsfläche 

 Verlust von Kulturlandschaft 

 Pkw Parkplatz direkt am Kurpark 

- Dachbegrünung 

- Teilweiser Erhalt des Baumbestands  

- Eingrünung 

- Gestalterische Festsetzungen 

unerheblich 

Kultur- und  

Sachgüter 

- - unerheblich 

 Negative Auswirkungen, Beeinträchtigungen; +   Positive Auswirkungen, Aufwertung; -   Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme im Rahmen der Bauleitplanung 
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6 . 2  S c h u t z g u t b e z o g e n e  Au s w i r k u n g e n  b e i  N i c h t d u r c h -
f ü h r u n g  d e r  P l a n u n g  

Wie aus der Bestandsanalyse hervorgeht, unterliegt das Planungsgebiet nur geringfügigen 

Vorbelastungen, die im Wesentlichen aus dem Verkehr und der Siedlungstätigkeit im Umfeld 

herrühren. In der nachfolgenden Tabelle wird zusammengestellt, welche Vorbelastungen 

fortdauern und welche Auswirkungen nicht zum Tragen kommen, wenn auf die Aufstellung 

des Bebauungsplans verzichtet würde.  

Tabelle 8: Auswirkungsanalyse Nullvariante 

Schutzgut Auswirkungsprognose im Vergleich zum Planungsfall 

Mensch 

 

 geringe bioklimatische und lufthygienische Belastung.  

 geringe Lärm-Immissionen durch Kfz-Verkehr  

 keine weitere Wohnfläche 

 keine geringfügige Zunahme des Straßenverkehrs 

Boden  Fortbestand des teilversiegelten Parkplatzes 

 keine Bebauung bzw. Befestigung an anderer Stelle.  

Wasser  keine Bebauung bzw. Befestigung an anderer Stelle. 

Klima, Luft 

 

 geringe bioklimatische und lufthygienische Belastung.  

 keine Minderung des Anteils am Kaltluftentstehungsgebiet 

Pflanzen, Tiere, 
Lebensräume  

 mäßige Beeinträchtigung der Lebensräume in Folge von Störungen durch 
den umliegenden Straßenverkehr 

 kein Verlust hoch bedeutender Biotopstrukturen (Grünland, Feldgehölz) 

 kein Verlust mittel bedeutender Biotopstrukturen (Acker) 

 kein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Vogelarten  

 keine Zunahme von Störungen durch neues Wohngebiet 

Landschaftsbild  Erhalt des angestammten Landschaftsbildes insgesamt (Grünland, Acker 
und baumbestandener Parkplatz).  

 Keine Verringerung der Gehölzbestände. 

Kulturgüter   

 Fortbestand der aktuellen Situation bzw. von Vorbelastungen 

 Ausbleiben von negativen oder positiven Auswirkungen der Planung 

 

 

6 . 3  W e c h s e l w i r k u n g e n ,  K u m u l a t i o n  

 Wechselwirkungen 

Zwischen den einzelnen Landschaftsfunktionen und Schutzgütern bestehen naturgemäß 

Wechsel- und Austauschbeziehungen. Diese Wechselwirkungen werden in der Auswir-

kungsanalyse berücksichtigt, indem die jeweiligen Beeinträchtigungen ggf. bei mehreren 

Schutzgütern behandelt werden. Spezielle Wechselwirkungen, die zu einer geänderten Be-

wertung der Umwelterheblichkeit führen, sind nicht zu erkennen.  
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 Kumulation  

Im Umfeld des Bebauungsplans Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ sind keine weiteren Vorha-

ben geplant, die zu einer Kumulation nachteiliger Umweltauswirkungen führen können.  

 

7  S C H U T Z - ,  VERM EI D U N G -  UN D  AU S G L E I CH SM AS S -
N AH M E N 

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich ist, können die Umweltauswirkungen überwiegend als nicht 

erheblich eingestuft werden, da die Beeinträchtigungsintensität nur gering ist oder geeignete 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.  

Lediglich für Pflanzen, Tiere und Lebensräume sowie Boden verbleibt trotz Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen eine Erheblichkeit. Um diese negativen Auswirkungen auf den 

Naturhaushalt zu kompensieren, sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich. Hier-

für werden - soweit möglich – Maßnahmen im Planungsgebiet vorgesehen (z. B. Baumpflan-

zungen). Darüber hinaus werden bereits umgesetzte Ökokonto-Maßnahmen zugeordnet. 

Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist in den Umweltbericht integriert. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen verbleiben keine erheblichen Umweltauswirkun-

gen:  

 Schutz von Oberboden 

Die humose Oberbodenschicht wird abgetragen, gelagert und soweit möglich innerhalb des 

Wohngebiets und der Parkplatzflächen wieder verwendet.  

 Versickerungsfähige Flächenbefestigungen: 

Stellplätze, Zufahrten und Wege werden soweit möglich in versickerungsfähiger Bauweise 

ausgeführt. Häufigere und weniger ergiebige Niederschläge können so auf diesen Flächen 

direkt zur Versickerung gebracht werden. Für stärkere Niederschlagsereignisse müssen die-

se Flächen jedoch ausreichend entwässert werden, um den Oberflächenabfluss schadlos in 

die Kanalisation abzuleiten. 

 Oberflächenabfluss-Management:  

Aufgrund der Neigung des Standorts und dem zukünftig höheren Anteil versiegelter Fläche 

müssen die Abflussmengen stärkerer Niederschlagsereignisse zu einem großen Teil der 

Kanalisation zugeführt werden. Dabei gilt es, eine Überlastung der Kanalisation und Überflu-

tungen zu vermeiden. Da die zulässige Einleitmenge in das Kanalnetz für den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans begrenzt ist, soll das Niederschlagswasser in den ca. 400 m ent-

fernten Salzbach eingeleitet werden, dieser mündet nach ca. 4 km in die Nidda. Hierzu ist 

eine wasserrechtliche Genehmigung notwendig.  

Eine extensive Dachbegrünung kann dazu beitragen Niederschläge zurückzuhalten; Substrat 

und Schichtstärke sind so zu wählen, dass ein effektiver Rückhalt von Dachflächenwasser 

gegeben ist.  
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 Bauzeitenregelung und Baufeldkontrolle 

Die vorgesehene und unvermeidbare Beseitigung von Gehölzen ist nur im Zeitraum vom 

1. November bis 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres zulässig. Sofern diese Fristen nicht 

eingehalten werden können, kann zu anderen Zeiten auch eine Nachsuche in den zu besei-

tigenden Gehölzen auf genutzte Vogelnester und besetzte Tagesquartiere von Fledermäu-

sen erfolgen. Wenn sich dabei keine positiven Befunde auf eine Nutzung als Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte ergeben, wäre eine Beseitigung der Gehölze aus artenschutzrechtlicher 

Sicht auch zu anderen Zeiten unkritisch.  

 Vermeidung von Vogelschlag  

Bei einem erhöhten Anteil von Glasflächen an den geplanten Wohngebäuden erhöht sich 

das Risiko für Vogelschlag. Dem kann beispielsweise durch den Einsatz von speziell ent-

spiegeltem Glas, dem Auftrag von Linien- oder Punktmuster oder dem Verzicht auf Übereck-

verglasungen vorgebeugt werden.  

 Vermeidung von Lichtemissionen 

Durch eine entsprechende Ausstattung (LED) und Ausrichtung (nach unten abstrahlend) der 

Außenbeleuchtung von Gebäuden und Straßenverkehrsflächen können Beeinträchtigungen 

durch Lichtemissionen reduziert werden. Dies betrifft zum einen die Wohnbevölkerung aber 

auch nachtaktiver Insekten, Säugetiere und ggf. Eulen. Zwar ist bei dem geringen nächtli-

chen Verkehrsaufkommen und den niedrigen Fahrgeschwindigkeiten im Wohngebiet nicht 

mit einem erhöhten Kollisionsrisiko für Fledermäuse zu rechnen. Dennoch werden die Anlo-

ckungseffekte von Straßenlampen vorsorglich vermieden.  

 Anbringung von Nisthilfen und künstlichen Ersatzquartieren  

Durch die Anbringung künstlicher Niststätten und Quartiere kann das Angebot wertgebender 

Strukturen im neuen Wohngebiet für Vogel- und Fledermausarten sowie ggf. für Bilche er-

höht werden. Dafür kommen sowohl geeignete Gebäude als auch zu erhaltende Bäume in 

Betracht.  

 Tierfreundliche Gestaltung  

Beispielsweise durch Trockenmauern, Gartenteiche sowie Verwendung heimischer Gehölz-

arten und unbehandelter Hölzer kann die Besiedlung des neuen Wohngebietes durch wildle-

bende Tiere gefördert werden. 

 Schutz und Erhalt der vorhandenen Gehölze 

Die an den direkten Eingriffsbereich angrenzenden Baumreihen sind vor baubedingten Be-

einträchtigungen zu schützen, um Verbotstatbestände durch den Verlust ggf. dort vorkom-

mender Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln zu vermeiden. Bei Baumaßnahmen, 

die sich im Kontaktbereich zu den angrenzenden Bäumen und Gehölzen befinden, sind ge-

mäß der DIN 18320 (Allg. Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - Land-

schaftsbauleistungen) Schutzmaßnahmen nach DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzen-

beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) anzuwenden.  

In den mit Erhaltungsfestsetzung gekennzeichneten Bereichen (siehe Vorentwurf des Be-

bauungsplans, Abbildung 3) sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 40 cm zu 

erhalten und bei Verlust zu ersetzen. Ebenso sind die Einzelbäume entlang der Kurallee zu 

erhalten. 
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 Durchgrünung des Wohngebiets und der Parkplatzflächen 

Zur Durchgrünung werden sämtliche nicht befestigten Flächen gärtnerisch gestaltet. Inner-

halb des Wohngebiets werden je angefangener 300 m² ein hochstämmiger heimischer 

Laubbaum nach Pflanzliste gepflanzt, die zum einen den Anwohnern Schatten spenden aber 

gleichzeitig auch Zusatzstrukturen, v. a. für wildlebende Vögel bieten.  

Laut Stellplatzsatzung der Stadt Nidda, ist für je 5 Stellplätze ein standortgerechter Baum 

(Stammumfang mind. 10 cm, gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhal-

ten. Im Bereich des Pkw Parkplatzes werden voraussichtlich 30 Bäume notwendig. Der künf-

tige Wohnmobil ist bereits von Bäumen bestanden, diese sind auf die zu pflanzenden Bäume 

anrechenbar. 

 Dachbegrünung  

Auf flachen oder flachgeneigten Dächern wird eine extensive Dachbegrünung vorgesehen, 

sowohl als zusätzlicher Lebensraum für Flora und Fauna als auch aufgrund der lokalklimati-

schen Ausgleichswirkung und des Rückhalts von Niederschlagswasser.  

 Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

(Wird ergänzt) 
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8  E I NG RI F FS -  UN D  AU S G L EI CH S BI L AN Z I E R U N G  

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung stellt die tatsächliche Bestandssituation im Pla-

nungsgebiet den Festsetzungen des Bebauungsplans gegenüber. Hierfür werden die Bioto-

pe vor und nach dem geplanten Eingriff bewertet.  

Für den Zustand vor Eingriff werden die tatsächlich vorgefundenen Nutzungstypen – darge-

stellt im Bestandsplan bzw. Abbildung 10 – aufgeführt. Für die Bewertung des Planungszu-

standes werden die Festsetzungen des Bebauungsplans und die daraus abzuleitenden Nut-

zungstypen als Grundlage herangezogen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein All-

gemeines Wohngebiet mit Verkehrsflächen.  

Das Bilanzierungsergebnis zeigt ein Defizit von 547.117 Biotopwertpunkten.  

Zur Kompensation des verbleibenden Defizits werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

(ggf. Ökokonto-Maßnahmen) in entsprechender Höhe zugeordnet. 

 

 

(wird ergänzt) 
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Tabelle 9: Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

 
 

 

 

 

 

Blatt Nr. Ausgleichsberechnung nach § 15ff BNatSchG, § 7 HAGBNatSchG und  KV (ggf. zusätzliche Zeilen vor den Zeilen 16 bzw. 24 einfügen)

Bebauungsplan Nr. BS 4 "Wohngebiet West", Bad Salzhausen

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV WP  Fläche je Nutzungstyp  in qm Biotopwert [WP] Differenz [WP]

/qm vorher nachher vorher
Teilfläche 

Nr.

Typ-Nr Bezeichnung

Kurzform

§30 

LRT

Zus-

Bew

Sp. 3 x Sp. 4 Sp. 3 x Sp. 6 Sp. 8 - Sp. 10

1 2a 2c 2d 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

gliedern in 1. Bestand u. 2. n. Ausgleich

XXXXX 1. Bestand vor Eingriff

4.110 34 369 12546 0 12546

4.210 Baumgruppe einheimisch 34 2786 94724 0 94724

4.220 23 620 14260 0 14260

4.600 Feldgehölz 50 277 13850 0 13850

6.310 55 4041 222255 0 222255

6.340 35 4572 160020 0 160020

6.350 21 653 13713 0 13713

9.151 29 243 7047 0 7047

10.510 3 3968 11904 0 11904

10.530 6 287 1722 0 1722

11.191 16 5222 83552 0 83552

11.194 22 7121 156662 0 156662

Frischwiese mäßiger 

Nutzungsintensität

Extensiv genutzte Mähwiese

ggfs. ankreuzen, ob gesetzl. Schutz, LRT oder Zusatzbew ertung nachher

2b

Übertr.v.Bl. Nr.

Baumgruppe, nicht heimisch

Einzelbaum, einheimisch

Intensiv genutzte Wirtschaftswiese

Artenarme Wiesensäume frischer 

Standorte, linear

sehr stark oder völlig versigelte 

Flächen

Versickerungsfähige Befestigung

Acker, intensiv genutzt

Acker mit Artenschutzmaßnahmen*
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XXXXX 2. Zustand nach Ausgleich / Ersatz 0 0 0

4.110 34 369 0 12546 -12546

4.110 34 30 0 1020 -1020

4.210 34 1199 0 40766 -40766

10.510 3 7127 0 21381 -21381

10.530 6 6246 0 37476 -37476

10.710 3 7373 0 22119 -22119

11.221 14 7845 0 109830 -109830

-369 -399 0 0 0

Summe/ Übertrag nach Blatt Nr. 29790 29790 792255 245138 547117

Zusatzbewertung (Siehe Blätter Nr.:                                       )

Anrechenbare Ersatzmaßnahme  (Siehe Blätter Nr ___________ )

Su 547117

Auf dem letzten Blatt: Kostenindex KI 0,40 EUR

Umrechnung in EURO +reg. Bodenwertant.

Ort, Datum und Ihre Unterschrift für die Richtigkeit der Angaben Summe EURO =KI+rBwa 0,40 EUR

Die grauen Felder werden von der Naturschutzbehörde benötigt, bitte nicht beschriften! EURO Ersatzgeld 0

*Abwertung aufgrund artenarmer Ausprägung des Blühstreifens

Flächenkorrektur Bäume

Einzelbaum, einheimisch (Erhalt)

Versickerungsfähige Befestigung

Dachfläche, nicht begrünt

Gärtnerisch gestaltete Fläche

Einzelbaum, einheimisch (Neu)

Asphalt

Baumgruppe einheimisch (Erhalt)
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9  UM G AN G  M I T  EM I SS I O NE N,  AB F AL L  U N D  AB W AS -
S E R 

 Emissionen 

Zusätzliche Emissionen durch einen höheren Anwohnerverkehr (Lärm, Schadstoffe) können 

aus immissionsschutzrechtlicher Sicht vernachlässigt werden. 

Mit dem Bau und Betrieb des Allgemeinen Wohngebiets und des Parkplatzes sind keine im-

missionsschutzrechtlich relevanten Nutzungen verbunden.  

 Immissionen 

Neben den mit dem Vorhaben verbundenen bzw. aus den Festsetzungen des Bebauungs-

plans resultierenden Emissionen (v. a. Heizung, Verkehr) sind die auf das geplante Gebiet 

und die darin zulässigen schutzwürdigen Nutzungen einwirkenden Immissionen zu betrach-

ten. Das Wohngebiet weist eine hohe Schutzwürdigkeit auf. Die anliegende Kreisstraße 

K 195 führt im direkten Umfeld (ca. 10 m) zu Lärmemissionen von bis zu 65 dB(A), in einem 

Abstand von ca. 20 m sind es noch bis zu 60 dB(A). Auf der restlichen Fläche des Planungs-

gebietes wird der Tages-Orientierungswert von weniger als 60 dB(A) eingehalten (vgl. Lärm-

viewer Hessen). Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung von tags 70 dB(A) wird im Plan-

gebiet nicht überschritten. 

 Abfall 

Mit dem neuen Wohngebiet sind zusätzliche Abfallmengen verbunden. Die ordnungsgemäße 

Entsorgung erfolgt getrennt nach Biomüll, Restmüll, Wert- und Schadstoffen. Die Entsorgung 

zusätzlicher Mengen in dem zu erwartenden Umfang bringen keine umwelterheblichen Prob-

leme mit sich. Hierfür stehen die Entsorgungsbetriebe der Stadt Nidda mit ausreichenden 

Kapazitäten zur Verfügung. 

 Abwasser  

Das geplante Wohngebiet wird im Trennsystem entwässert. Niederschlagswasser soll ver-

wertet, ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Das Niederschlagswasser kann ggf. in 

den ca. 400 m entfernten Salzbach eingeleitet werden, dieser mündet nach ca. 4 km in die 

Nidda. Hierzu ist eine wasserrechtliche Genehmigung notwendig.  

Das anfallende Niederschlagswasser aus dem Baugebiet darf nicht in den öffentlichen 

Mischwasserkanal eingeleitet werden, da die vorhandene Kanalisation für diesen Fall nicht 

ausreichend dimensioniert ist. Das Schmutzwasser aus dem Baugebiet kann der Mischwas-

serkanalisation in der Kurstraße zugeführt werden. 

 

1 0  N U T Z U N G  E RN E U E R B AR E R  E N E RGI E N,  EN E R GI E -
E I NSP AR U N G  

Das geplante Wohngebiet ist nach Osten exponiert mit einem Höhenunterschied von ca. 20 

m. Je nach Ausrichtung der Dächer bzw. Dachform können Solarpanelen angebracht wer-

den. 
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1 1  E R G Ä N ZE N DE V OR S C H RI FT E N  Z UM  UM WE L T -
S C H U T Z GE M Ä S S §1 A B AU G B  

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Der Bau des Allgemeinen Wohngebiets geht mit Beanspruchung von landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen einher. Im Flächennutzungsplan der Stadt Nidda (2007) wurden dieses Vor-

haben bereits dargestellt und Wohnbauflächen ausgewiesen. Durch die Zuordnung von 

Ökokontomaßnahmen kann ggf. der Verlust von aktuell genutzten Landwirtschaftsflächen für 

Ausgleichsflächen vermieden werden.  

 Eingriffsregelung 

Der vorliegende Bebauungsplan berücksichtigt die Vermeidung, Minimierung und den Aus-

gleich von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes (vgl. Kapi-

tel 7 und 8). 

 Natura 2000-Gebiete 

Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (Flora-Fauna-Habitat-Gebiete) oder Europäische 

Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen.  

 

1 2  P R Ü F U N G  AL T E R N AT I V E R  P L AN U N G S M Ö G LI C H-
K E I T E N 

Die Stadt Nidda hat die Errichtung des Allgemeinen Wohngebiets bereits im Flächennut-

zungsplan von 2007 vorgesehen, damit einhergehend wurde die Eignung des Standorts auf 

die Errichtung des Allgemeinen Wohngebiets überprüft.  

(Wird ergänzt) 

 

1 3  H I N WEI SE Z UM  M ONI T O RI NG  

Im Rahmen eines Monitorings ist die Umsetzung der Planung zu überwachen. Dabei ist zu 

prüfen, ob sich die dem Umweltbericht zugrunde liegenden Voraussetzungen ändern und 

aus den Änderungen erhebliche Umweltauswirkungen resultieren. Außerdem ist die Umset-

zung der im Umweltbericht angenommenen Maßnahmen zu Vermeidung, Minimierung und 

Ausgleich von schädlichen Umweltauswirkungen zu überwachen.  

Die Überwachung der Planung auf den nachgelagerten Planungsebenen (Bauantrag) und 

der Realisierung wird durch die zuständigen Aufsichtsbehörden bzw. die beteiligten Fachbe-

hörden gewährleistet.  
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1 4  Z U S AM M EN F AS S U NG  

Der Bebauungsplan Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ der Stadt Nidda überplant Flächen im 

Südwesten von Bad Salzhausen und setzt Flächen für ein Allgemeines Wohngebiet (mit 

Pkw-Stellplätzen), einen Wohnmobilstellplatz und einen Pkw Parkplatz fest. Die Errichtung 

des Wohngebiets sowie die Dimensionierung des Wohnmobilstellplatzes und des Pkw Park-

platzes stellen die wesentlichen Nutzungsänderungen gegenüber dem Ist-Zustand dar. Die 

Größe des Geltungsbereichs liegt bei 29.800 m², von denen ca. 18.300 m² als Allgemeines 

Wohngebiet (14.000 m² für die Einfamilienhaus-Grundstücke, ca. 4.300 m² für Geschoss-

wohnungsbau) festgesetzt und ca. 11.300 m² für die Verkehrsflächen vorgesehen werden.  

Das Planungsgebiet liegt innerhalb des Naturparks „Hoher Vogelsberg“. Es existieren keine 

nach § 30 BNatSchG oder § 13 (1) HAGBNatSchG geschützten Einzelbiotope. Im Geltungs-

bereich des Bebauungsplans wurden Vorkommen geschützter Tierarten (Lebensstätten häu-

figer und ungefährdeter Vogelarten, nachrangige Nahrungsreviere und ggf. Tagesschlafplät-

ze von Fledermäusen) nachgewiesen. Ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände kann durch geeignete Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb eines Heilquellenschutzgebiets 

(Qualitative Schutzzone I Oberhessischer Heilquellenschutzbezirk sowie Quantitative 

Schutzzone B und III A des Heilquellenschutzgebiet „Bad Salzhausen“) und im Trinkwasser-

schutzgebiet (Qualitative Schutzzone III B des Trinkwasserschutzgebiets „WSG OVAG, 

Wasserwerke Kohden, Orbes, Rainrod“), deren Verordnungen zu beachten sind. 

Das Planungsgebiet weist eine geringe Vorbelastung hinsichtlich der verschiedenen Schutz-

güter auf, die v. a. aus dem Straßenverkehr und der Siedlungstätigkeit im Umfeld resultieren.  

Die Auswirkungsanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass sich umweltrelevante Nutzungsän-

derungen in erster Linie durch die Bebauung, Versiegelung bzw. Befestigung (maximal 

19.620 m²) bisher unbebauten Flächen sowie dem teilweisen Verlust des Baumbestandes 

ergeben. Im Rahmen der Prüfung wurden Umweltauswirkungen für das Schutzgut Tiere, 

Pflanzen, Lebensräume und Boden mit Erheblichkeit festgestellt, die nicht durch Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen unter die Erheblichkeitsschwelle reduziert werden 

können. Mit der Zuordnung von zusätzlichen Kompensationsmaßnahmen, ggf. in Form von 

vorgreiflich umgesetzten Ökokonto-Maßnahmen, können die negativen Auswirkungen auf 

diese Schutzgüter ausgeglichen werden. Für die übrigen Schutzgüter können erhebliche 

Umweltauswirkungen - ggf. durch geeignete Vermeidungs-, Schutz- und Ausgleichsmaß-

nahmen (z. B. Durchgrünung der Grundstücke, Erhalt von Gehölzen als Eingrünung, Be-

grenzung befestigter Flächen auf ein Minimum) ausgeschlossen werden.  

Die Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung stellt ein verbleibendes Defizit fest, das durch die 

Zuordnung von zusätzlichen Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen wird. 

Eine nennenswerte Zunahme von Emissionen durch zusätzlichen Anwohnerverkehr ist nicht 

zu erwarten, sowie auch Emissionen aus der Wohnnutzung immissionsschutzrechtlich irrele-

vant sind. 

Mit der Abfall- und Abwasserentsorgung sind im Bebauungsplangebiet keine umweltrelevan-

ten Probleme verbunden.  

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen ist für die städtebauliche Entwicklung 

und Umsetzung des Bebauungsplans nicht zu vermeiden.  
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass - vorbehaltlich der Umsetzung der Vermei-

dungs-, Minimierungsmaßnahmen bzw. der Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen - bei der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. BS 4 „Wohngebiet – West“ 

insgesamt keine erheblichen Umweltauswirkungen zurück bleiben.  

 

  

  

 

 

Friedberg, den 05.11.2021 
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1 5  Q U E L LE N  
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Planungsgruppe für Natur und Landschaft (2007): Flächennutzungsplan der Stadt Nidda, 

Umweltbericht.  

Planungsgruppe für Natur und Landschaft (2000): Karte 4: Landschaftsplan der Stadt Nidda. 

Regierungspräsidium Darmstadt (2011): Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-

zungsplan (RegFNP). 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt – vorsorgender Bodenschutz vom 

11.11.2019 

 

aus Seiten des öffentlichen „Internet“ 

 http://hessenviewer.hessen.de 

 http://bodenviewer.hessen.de 

 http://natureg.hessen.de 

 http://gruschu.hessen.de 

 http://laerm.hessen.de 

 https://emissionskataster.hlnug.de/ 

http://bodenviewer.hessen.de/

